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Beitragsreglement UHC White Wings Schüpfen-Busswil 2019-2020
  
  
 
 
Mitgliederbeiträge 

 
Es gelten folgende Mitgliederbeiträge: 
 

Team Mitgliederbeitrag in CHF 

Herren 1 300 

Herren 2 220 

Damen 1 240 

Damen 2 220 

Junioren GF 200 

Junioren KF 160 

Aktive Plausch-Team 100 

 
 
 
Entschädigungen 

 
Die Entschädigungen für Funktionäre, Schiedsrichter und Trainer werden im 
Entschädigungskonzept erläutert. 
 
Zusätzlich gelten für ein Vereinsjahr folgende Entschädigungen und Spesenregelungen: 
 

 
Kategorie 
 

 
Beschreibung 
 

 
Teambeiträge 

 
Die Teambeiträge stehen den Teams für folgende Ausgaben zur Verfügung: 
 

- Trainingslager (Bezahlung Unterkunft, Trainingshalle & Transport) 
- Spezialtrainings 
- Vorbereitungsturniere 

 
Folgenden Teams steht ein Teambeitrag zur Verfügung: 
 

Team Teambeitrag in CHF 

Herren 1 1000 

Herren 2 500 

Damen 1 750 

Damen 2 500 

Junioren GF 750 

Junioren KF 300 

 
Für alle Ausgaben muss im Voraus eine Bewilligung des Vorstands 
eingeholt werden. Der Teambeitrag darf nicht für die Verpflegung eingesetzt 
werden.  
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J+S Kurse 
Schiedsrichterkurse 
weitere Kurse 

 
Kosten inklusive Reisespesen (Bahn-Billett 2.Klasse) für J+S sowie 
Schiedsrichterkurse werden, falls nicht bereits von anderer Stelle, vom 
Verein übernommen. Natürlich nur falls der Verein auch einen Nutzen 
daraus ziehen kann. Für die Bezahlung weiterer Kurse (Bsp. Trainerkurs 
ausserhalb J+S) muss der Vorstand angefragt werden.  
 

 
Autospesen Trainer 

 
Für Fahrten an Turniere/Einzelspiele kann der Trainer des betroffenen 
Teams Rp. 25-./km geltend machen. Damit der Betrag eingefordert werden 
kann, muss das Auto für die Fahrten jedoch ausgelastet sein. Die 
Bezahlung dieser Spesen erfolgt Ende Saison gegen Abgabe einer 
genauen Liste mit angefahrenen Orten und Distanz zum Wohnort in 
Kilometern. 
 

 
Trikots-Waschen 

 
Personen, welche während einer ganzen Saison den ganzen Trikotsatz 
eines Teams waschen, erhalten vom Verein pauschal Fr. 100.-. Die 
Bezahlung erfolgt am Ende der Saison. 
 

 
Schiedsrichter 

 
- Ausrüstung, welche zum Leiten eines Spiels zwingend notwendig ist, 

wird vom Club zur Verfügung gestellt. (Ein Paar Hosen, zwei Dress 
und ein Paar Stulpen) 

- Anfallende Kosten für den Verein, welche klar aufgrund fehlerhaften 
Verhaltens des Schiedsrichters entstehen, werden dem 
Schiedsrichter weiterverrechnet. 

- Schiedsrichter müssen keine Helfereinsätze an Heimturnieren 
leisten. Ausgenommen sind andere Events wie z.B. Lyssbachmärit 
und Seeland Games.  

- Schiedsrichter müssen an vereinseigenen Spielen oder Turnieren so 
gut wie möglich einsetzbar sein.  

- Schiedsrichter ab der 3. Saison verpflichten sich, die 
Neuschiedsrichter zu coachen und ihnen zur Seite zu stehen. 
Kommt ein Schiedsrichter dieser Verpflichtung nicht nach, wird seine 
Entschädigung um 200.- gekürzt. Falls das Angebot vom Coaching 
von einem Neuschiedsrichter nicht angenommen werden will, bleibt 
die Entschädigung bestehen.  
 

 
Schiedsrichtersuche 

 
Jedes Aktivteam (inkl. Junioren U21) ist verpflichtet, die gemäss Swiss 
Unihockey geforderte Anzahl Schiedsrichter zu stellen.  
 
Wird das von Swiss Unihockey geforderte Kontingent (Gesamtverein 
betrachtet) unterschritten, wird die daraus resultierende Busse von den 
fehlbaren Teams (alle Teams, welche ihr Kontingent nicht erfüllt haben) 
anteilsmässig beglichen. Haben alle Teams ihr Kontingent erfüllt und das 
geforderte Gesamtkontingent wurde nicht erreicht, weil zu wenig 
Schiedsrichter für Juniorenteams gefunden wurden, wird die Busse vom 
Verein beglichen. 
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Goalie Ausrüstung Aktive 

 
An die Erstausrüstung eines Goalies einer Aktivmannschaft bezahlt der 
Verein maximal Fr. 400.--. Geplante Anschaffungen müssen immer mit dem 
Vorstand abgesprochen werden. Es muss zwingend unser Ausrüster 
beachtet werden. Bei allfälligen Anschaffungen die nicht über unseren 
offiziellen Ausrüster bezogen wurden behält sich der Verein vor, die Kosten 
nicht zu übernehmen.  
 

 
Goalie Ausrüstung 
Junioren 

 
Der Verein stellt eine Torhüterausrüstung zum Gebrauch zur Verfügung. 
Diese bleibt im Besitz des Vereins. 
 
Bei eindeutigem Bedarf an Ausrüstungsgegenständen kann beim Vorstand 
ein Antrag für die Übernahme der Kosten gestellt werden. 
 
Es muss zwingend unser Ausrüster beachtet werden. Bei allfälligen 
Anschaffungen die nicht über unseren offiziellen Ausrüster bezogen wurden 
behält sich der Verein vor, die Kosten nicht zu übernehmen. 
 

 
Vorstandsausflug 
 

 
Einmal jährlich findet ein Ausflug statt, zu dem alle Vorstandsmitglieder 
eingeladen sind. Pro Vorstandsmitglied darf der Vorstand Fr. 100.- 
einsetzen. 
 

 

 
Sitzungen 

 
An Vorstandssitzungen und Trainersitzungen wird pro Sitzungsteilnehmer 
maximal ein Getränk vom Verein übernommen.   
 

 
Essen für spezielle 
Anlässe 

 
Essen werden nur nach vorgängigem Antrag an den Vorstand vom Verein 
bezahlt. Wenn ein Antrag für ein Abendessen angenommen wird, ist das 
Budget auf Fr. 40.- pro Person beschränkt.   
 

 

 
 
Sonstige Ausgaben 

 
Dieses Beitragsreglement ist nicht Abschliessend. Jegliche Ausgaben 
bedürfen die Zustimmung des Vorstands. Nachträglich eingereichte Anträge 
kann der Vorstand ablehnen auch wenn sie den Bestimmungen 
entsprechen.  
 
Es muss zwingend unser Ausrüster beachtet werden. Bei allfälligen 
Anschaffungen die nicht über unseren offiziellen Ausrüster bezogen wurden 
behält sich der Verein vor, die Kosten nicht zu übernehmen. 
 

 
Bemerkungen 
 
Mitglieder des Vereins können jederzeit schriftliche Anträge einreichen, welche vom Vorstand 
geprüft und entweder angenommen oder abgelehnt werden. 
 
Beispiel: Antrag auf Bezahlung eines zweiten Vorbereitungsturniers für das Team „Herren 1 
Grossfeld“. 

 


